
 

Teilnahmebedingungen „Hessentag Konzerte“ 

Gewinnspiel auf dem Instagram Account der Kreissparkasse 
Schwalm-Eder (spk.schwalm.eder) 

Gewinnspiel Zeitraum: 

Das Gewinnspiel beginnt am 23.04.2024 und endet am 30.04.2024 um 23:59 Uhr 

Veranstalter: 

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist Kreissparkasse Schwalm-Eder, 
Sparkassenplatz 1, 34212 Melsungen. 

Preise: 

Insgesamt können 5x2 Karten für die Planet Radio Party am 25.05.2024, 5x2 Karten 
für die Schlagerparty am 27.05.2024 und 5x2 Karten für Tim Bendzko am 
31.05.2024 am Hessentag in Fritzlar gewonnen werden.  

Teilnahmebedingungen: 

Die Teilnahme erfolgt über den jeweiligen Instagram-Account der/des 
Teilnehmenden, indem der/die Teilnehmende dem Account spk.schwalm.eder der 
Kreissparkasse Schwalm-Eder folgt, den Beitrag liket und den Gewinnspielbeitrag 
mit der favorisierten Veranstaltung kommentiert, sowie jemanden markiert, der mit 
euch zu der Veranstaltung gehen soll. Nur wenn alle vier Voraussetzungen erfüllt 
sind, ist die Teilnahme gültig. 

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt 
der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Es werden keine Gewinne an 
Teilnehmer unter 18 Jahren ausgeschüttet. Angehörige der Kreissparkasse 
Schwalm-Eder sowie sämtliche bei der Erstellung dieses Gewinnspiels beteiligten 
Personen sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Die Teilnahme mit gefälschten 
Identitäten oder mit Identitäten von Drittpersonen ist nicht erlaubt. 

Die Teilnahme ist unabhängig von der Inanspruchnahme von Dienstleistungen. Die 
Inanspruchnahme der vom Veranstalter angebotenen Dienstleistungen oder der 
Bezug des Newsletters erhöhen nicht die Gewinnchancen. 

Aus allen Teilnehmenden werden nach Ende des Gewinnspiels insgesamt 15 
Gewinnende per Losverfahren ermittelt. Die Gewinnenden werden von der 
Kreissparkasse Schwalm-Eder per Instagram-Nachricht über den Gewinn informiert. 
Der/Die Gewinnende muss den Gewinn ebenfalls per Nachricht annehmen. Sollte die 
Annahme nicht bis zum 06.05.2024 erfolgen, verfällt der Gewinn und es findet eine 
erneute Gewinn-Ziehung statt. 

Jede/r Teilnehmende kann beliebig oft kommentieren, steigert damit aber nicht 
seine Gewinnchance. Die Teilnehmenden stimmen einer Erwähnung des Instagram-
Profils in der Gewinnbekanntgabe zu. 



 

Inanspruchnahme der Preise: 

Die Tickets müssen persönlich vom Teilnehmenden im Beratungscenter in Fritzlar, 
Georgengasse 1 abgeholt werden. Hierzu muss ein Termin mit Herrn Jürgen 
Bubenhagen telefonisch unter der 05661- 7070 vereinbart werden. Zu diesem 

Termin muss der Personalausweis mitgebracht sowie per Handy der Instagram 
Account vorgezeigt werden, um sich gegenüber der Kreissparkasse Schwalm-Eder 

zu legitimieren, hierbei wird das Alter und der Wohnort überprüft.  

Beendigungsmöglichkeit: 

Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit ohne Angaben 
von Gründen auszusetzen, vorzeitig zu beenden oder abzubrechen. Von diesem 
Recht wird insbesondere Gebrauch gemacht, wenn eine ordnungsgemäße 
Durchführung des Gewinnspiels aufgrund technischer oder rechtlicher Gründe nicht 
gewährleistet ist. 

Verantwortlicher: 

Das Gewinnspiel wird nicht von Instagram bzw. Facebook (Meta Platforms Ireland 
Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland) unterstützt und steht in keiner 
Verbindung zu Instagram bzw. Facebook und wird in keiner Weise von Instagram 
bzw. Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Jegliche Fragen, 
Kommentare oder Beschwerden zum Wettbewerb sind an die Kreissparkasse 
Schwalm-Eder, Sparkassenplatz 1, 34212 Melsungen zu richten. 

Rechtsweg: 

Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Datenschutz: 

Mit seiner Teilnahme willigt der Teilnehmer ein, dass seine übermittelten Daten 
ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels gespeichert werden. 
Nach Beendigung des Gewinnspiels werden die Daten gelöscht. Persönliche Daten 
werden nicht für kommerzielle Zwecke gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte ist 
ausgeschlossen. Sämtliche übermittelten Informationen unterliegen den 
Datenschutzbestimmungen des Veranstalters. 

Anwendbares Recht: 

Das Gewinnspiel unterliegt ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel jederzeit 
ohne Angaben von Gründen auszusetzen, vorzeitig zu beenden oder abzubrechen. 
Von diesem Recht wird insbesondere Gebrauch gemacht, wenn eine 
ordnungsgemäße Durchführung des Gewinnspiels aufgrund technischer oder 
rechtlicher Gründe nicht gewährleistet ist. 

 


